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1. Rechtsform / Organisation

Die Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ) ist ein 
Zusammenschluss deutscher Verwertungsgesellschaften in der 
Rechtsform einer Außen-Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 

Gesellschaftszweck der ZPÜ ist die Administration der gesetz-
lichen Vergütungsansprüche für Vervielfältigungen von Audio-
werken und audiovisuellen Werken zum privaten und sonstigen 
eigenen Gebrauch gemäß § 53 Abs. 1 - 3 UrhG, derzeit geregelt 
in § 54 UrhG, für Verwertungsgesellschaften, einschließlich der 
Geltendmachung und Durchsetzung aller Rechte gegenüber 
den Anspruchsverpflichteten, und der Einziehung, Verwaltung 
und Verteilung der Einnahmen aus den Rechten sowie Betäti-
gungen, welche diese Aufgaben fördern.

Die ZPÜ ist insofern „gemeinsame Empfangsstelle“ im Sinne 
des § 54h Abs. 3 UrhG für alle Mitteilungen gemäß § 54b Abs. 3 
UrhG (Mitteilungen der Händler vergütungspflichtiger Produk-
te) und § 54e Abs. 1 UrhG (Mitteilungen der Importeure vergü-
tungspflichtiger Produkte).

Die ZPÜ ist nicht selbst Verwertungsgesellschaft im Sinne des 
§ 2 VGG, unterliegt jedoch in dem Umfang, in dem sie als ab-
hängige Verwertungsgesellschaft im Sinne des § 3 VGG ange-
sehen werden kann, den insofern auf sie anwendbaren Bestim-
mungen des VGG und untersteht insoweit gemäß § 90 VGG der 
behördlichen Aufsicht durch das Deutsche Patent und Marken-
amt, München.

Gesellschafter der ZPÜ sind:

GEMA	 Gesellschaft für musikalische Aufführungs- 
	 und mechanische Vervielfältigungsrechte
GÜFA 	� Gesellschaft zur Übernahme und Wahrneh-

mung von Filmaufführungsrechten mbH
GVL	� Gesellschaft zur Verwertung von Leistungs-

schutzrechten mbH
GWFF 	� Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und 

Fernsehrechten mbH
TWF 	 Treuhandgesellschaft Werbefilm mbH
VFF 	� Verwertungsgesellschaft der Film- und Fern-

sehproduzenten mbH
VGF 	� Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte 

an Filmwerken mbH
VG BILD-KUNST	 Verwertungsgesellschaft BILD-KUNST
VG WORT 	 Verwertungsgesellschaft WORT

Für die ZPÜ geschäftsführungsbefugt und vertretungsberech-
tigt ist nach dem Gesellschaftsvertrag der ZPÜ ausschließ-
lich die Gesellschafterin GEMA. Vorstand der GEMA waren im 
Berichtsjahr 2019 die Herren Dr. Harald Heker (Vorsitzender),  
Georg Oeller und Lorenzo Colombini. Die Mitglieder des Vor-
stands erhalten keine gesonderten Vergütungen oder sonstige 
Leistungen für ihre Tätigkeit für die ZPÜ.

2. Erträge und Kosten

Die ZPÜ erzielt Erträge aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen 
nach § 54 UrhG in Höhe von TEUR 307.160 (Vorjahr TEUR 332.517). 
Darüber hinaus erzielt die ZPÜ weitere sonstige Erträge in Höhe 
von TEUR 4.582 (Vorjahr TEUR 841). Im Berichtsjahr wurden Zins- 
erträge in Höhe von TEUR 5 (Vorjahr TEUR 4.726) generiert.

Die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Rechtwahrneh-
mung lagen im Geschäftsjahr bei TEUR 7.810 und wurden voll-
ständig aus den Einnahmen aus den gesetzlichen Vergütungs-
ansprüchen und den weiteren Erträgen gedeckt. Dies entspricht 
einem prozentualen Kostensatz von 2,5 %.
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3. Finanzinformationen

3.1  GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

 	 Anhang	 2019	 2018 
 	 Nr.	 TEUR	 TEUR

1. Erträge aus Vergütungsansprüchen gemäß § 54 UrhG	 3.3.4	 307.160	 332.517

2. Sonstige betriebliche Erträge		  4.582	  841

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		  -3.127	 -2.676

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		  -4.683	 -4.596

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		  5	 4.726

6. Ergebnis vor Steuern		  303.937	 330.812

7. Zuweisungen an Verteilungsrückstellungen gemäß § 54 UrhG	 3.6.6	 -303.937	 -330.812

8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 	  	 0	 0
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3.2  BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

A K T I V A

P A S S I V A

	 Anhang	 Stand	 Stand 
	 Nr.	 31.12.2019	 31.12.2018

		  TEUR	 TEUR

A. Umlaufvermögen	 3.3.3.1		   

	 I. Forderungen	  		   

		  1. Forderungen gegen Hersteller und Importeure	  	 289.001	 322.802

		  2. Sonstige Vermögensgegenstände	  	 6.356	 665

	  	     	  	  

				    295.357	 323.467

	 II. Sonstige Wertpapiere		  57.149	 56.980

	 III. Bankguthaben		  389.716	 304.763

				    742.222	 685.210

B. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		  574	 835

	  			   742.795	 686.045

	 Anhang	 Stand	 Stand 
	 Nr.	 31.12.2019	 31.12.2018

		  TEUR	 TEUR

A. Rückstellungen für die Verteilung gemäß § 54 UrhG	 3.3.3.3	 709.383	 606.653

	

				    709.383	 606.653

B. Übrige Rückstellungen	 3.3.3.4		   

	 1. Sonstige Rückstellungen	  	 21.526	 16.540

				    21.526	 16.540

C. Verbindlichkeiten	 3.3.3.5		   

	 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	  	 469	 612

	 2. Sonstige Verbindlichkeiten	  	 11.418	 62.240

	  	     davon aus Steuern	  	 10.546	 59.882

				    11.887	 62.852

	  			   742.795	 686.045
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 		  31.12.2019	 31.12.2018 
 		  TEUR	 TEUR

I. Forderungen

	 1. Forderungen gegen Hersteller und Importeure	 289.001	 322.802

	 2. Sonstige Vermögensgegenstände	 6.356	 665

		  295.357	 323.467

II. Sonstige Wertpapiere	 57.149	 56.980

III. Guthaben bei Kreditinstituten	 389.716	 304.763

		  742.222	 685.210

3.3  ANHANG
	
3.3.1   ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Zentralstelle für private Überspielungsrechte hat ihren Sitz 
in München. 

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde nach den 
Rechnungslegungsvorschriften für Verwertungsgesellschaften 
gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 VGG (Verwertungsgesellschaftengesetz) 
aufgestellt. Dies führte zur vollständigen Anwendung der Rech-
nungslegungsvorschriften des HGB (Handelsgesetzbuch) für 
große Kapitalgesellschaften. Besonderheiten für Verwertungs-
gesellschaften wurde durch zusätzliche Posten (§ 265 Abs. 5 
HGB) bzw. der Anpassung von Postenbezeichnungen (§ 265 Abs. 
6 HGB) Rechnung getragen. Neben dem Jahresabschluss, beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalfluss-
rechnung sowie Anhang, wurde ein Lagebericht aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkos-
tenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

3.3.2   BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 
bis 256a und des § 264 bis 288 HGB) und werden unverändert 
zum Vorjahr angewendet. 

Forderungen werden mit dem Nennwert bewertet. Erkennbare 
Einzelrisiken werden durch eine Alters- sowie Tarifwertberichti-
gung zwischen 0,5 % bis 100 % berücksichtigt. Ertragsschätzun-
gen für noch nicht abgerechnete Stückzahlmeldungen der ver-
kauften vergütungspflichtigen Produkte werden nach vorsichti-
ger kaufmännischer Beurteilung gebildet. 

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, der Gut-
haben bei Kreditinstituten sowie der Wertpapiere des Umlauf-
vermögens erfolgt zum Nennwert. 

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite 
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern die-
se Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Gesellschaft besitzt buchmäßig weder Eigenkapital noch 
Rücklagen. 

In den Rückstellungen für die Verteilung sind die Beträge er-
fasst, die nach den Verteilungsplänen an die Berechtigten im 
Folgejahr auszuzahlen sind. 

Die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildeten 
sonstigen Rückstellungen, berücksichtigen alle erkennbaren 
Risiken sowie ungewisse Verpflichtungen und sind zum Erfül-
lungsbetrag bewertet. Sämtliche Rückstellungen sind kurzfris-
tig, es wird keine Abzinsung vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

3.3.3	 ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

3.3.3.1	 UMLAUFVERMÖGEN
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Sämtliche Forderungen gegen Hersteller und Importeure sowie 
die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit 
von bis zu einem Jahr.

Antizipative Aktiva in Form von Stückzinsen sind in Höhe von 
TEUR 185 (Vorjahr TEUR 368) unter den sonstigen Vermögensge-
genständen enthalten.

Im Geschäftsjahr erfolgten Ausschüttungen an Gesellschaf-
ter in einem Gesamtvolumen von TEUR 201.207 (Vorjahr TEUR 
229.045). Diese erfolgten im Wesentlichen für die Produkte Fest-
platten, Mobiltelefone und PCs. 

Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, wird seit diesem Be-
richtsjahr auf eine tiefergehendere Aufgliederung der Vertei-
lungsrückstellungen verzichtet. Im Vorjahr wurde die Vertei-
lungsrückstellung in verteilbare und unverteilbare Rückstellun-
gen aufgegliedert. Die Verteilungsrückstellung enthält auch im 
Geschäftsjahr 2019 einen Teil, welcher noch nicht zur Auszah-
lung zur Verfügung steht, da kein Zahlungseingang erfolgt ist. 

3.3.3.2	 EIGENKAPITAL

Die Gesellschaft hat buchmäßig weder Eigenkapital noch Rück-
lagen. Alle Erträge werden nach Abzug der Aufwendungen den 
Rückstellungen für die Verteilung zugeführt.

3.3.3.3	 RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG GEMÄSS  
§ 54 URHG

Für die Verteilung stehen TEUR 709.383 (Vorjahr TEUR 606.653) 
zur Verfügung. Die Zuweisungssumme für 2019 beträgt TEUR 
303.937 (Vorjahr TEUR 330.812).

3.3.3.4  ÜBRIGE RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rück-
erstattungsansprüche gegenüber Herstellern und Importeuren 
mit TEUR 9.806 (Vorjahr TEUR 5.777) aus der Differenz zwischen 
den Vergütungen für Verbraucher und Business Geräte so-
wie Anwalts-und Gerichtskosten mit TEUR 9.411 (Vorjahr TEUR 
8.256).

3.3.3.5  VERBINDLICHKEITEN

Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in 
Höhe von TEUR  469 (Vorjahr TEUR 612) sowie die sonstigen Ver-
bindlichkeiten in Höhe von TEUR 11.418 (Vorjahr TEUR 62.240) 
haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

 		  31.12.2019	 31.12.2018 
 		  TEUR	 TEUR

Rückstellungen für die Verteilung

	 Vortrag	 606.653	 504.886

	 Zuweisung	 303.937	 330.812

	 Ausschüttungen	 -201.207	 -229.045

		  709.383	 606.653
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Aufgliederung nach Produkten	 2019	 2018 
	 TEUR	 TEUR

Mobiltelefone	 92.755	 116.311

Unterhaltungselektronik	 101.327	 8.082

PCs und Brenner	 51.810	 76.476

Festplatten	 19.950	 75.850

Tablets	 22.686	 29.806

Smartwatches	 3.336	 0

USB-Sticks, Speicherkarten	 9.483	 14.225

Audio-, Video-, Speichermedien, Rohlinge	 5.813	 11.767

 	 307.160	 332.517

3.3.4 ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

3.3.4.1	 ERTRÄGE AUS VERGÜTUNGSANSPRÜCHEN GEMÄSS § 54 URHG

Die Erträge aus den gesetzlichen Vergütungsansprüchen haben 
im Berichtsjahr 2019 TEUR 307.160 (Vorjahr TEUR 332.517) betra-
gen. Die Umsätze werden zu 99 % im Inland erzielt.

3.4  ANGABEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG

Der Finanzmittelbestand hat sich im Geschäftsjahr gegenüber 
dem Vorjahr um TEUR 84.953 auf TEUR 389.716 erhöht. Die Ver-
änderungen ergaben sich aus dem Anstieg des Cash Flows aus 
der laufenden Geschäftstätigkeit um TEUR 84.953. Für die De-
tails verweisen wir auf die beigefügte Kapitalflussrechnung. 

3.5  NACHTRAGSBERICHT

Als Vorgang von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag ist 
die weltweite Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) zu benen-
nen. Diese könnte negative Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der ZPÜ haben. Bezüglich der Einschät-
zung auf unsere Geschäftstätigkeit verweisen wir auf den Prog-
nosebericht im Lagebericht.

3.6  ERGÄNZENDE ANGABEN

3.6.1.  HAFTUNGSVERHÄLTNISSE SOWIE SONSTIGE FINANZIEL-
LE VERPFLICHTUNGEN

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen nicht. 

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflich-
tungen in Höhe von TEUR 3.127. Diese resultieren aus Dienstleis-
tungsverträgen mit assoziierten Unternehmen. Davon haben 
TEUR 3.127 eine Restlaufzeit kleiner einem Jahr. 

3.6.2  MITARBEITER

Die ZPÜ hat kein eigenes Personal.

3.6.3  GESCHÄFTSFÜHRUNG

Geschäftsführer der ZPÜ ist nach § 6 des Gesellschaftsvertrags 
die Gesellschafterin GEMA. Vorstand der GEMA waren im Be-
richtsjahr die Herren Dr. Harald Heker (Rechtsanwalt, München), 
Lorenzo Colombini (Diplomkaufmann, München) und Georg 
Oeller (Rechtsanwalt, München).

3.6.4  KONZERNZUGEHÖRIGKEIT

Die ZPÜ wird anteilsmäßig (25 %) in den Konzernabschluss der 
GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mecha-
nische Vervielfältigungsrechte, Berlin als ein assoziiertes Un-
ternehmen einbezogen. Die GEMA erstellt einen Konzernab-
schluss, welcher im Bundesanzeiger bekannt gegeben wird.

3.6.5  ABSCHLUSSPRÜFERHONORAR

Der im Geschäftsjahr 2019 für den Abschlussprüfer erfasste Ge-
samtaufwand nach § 285 Nr. 17 HGB beträgt insgesamt TEUR 50 
(Vorjahr TEUR 41).

3.6.6  ERGEBNISVERWENDUNGSVORSCHLAG

Aus dem Ergebnis vor Steuern stehen für die Verteilung TEUR 
303.937 (Vorjahr TEUR 330.812) zur Verfügung.
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München, den 23.03.2020

ZPÜ
Zentralstelle für 
Private Überspielungsrechte
Rosenheimer Str. 11  ·  81667 München

Als geschäftsführende Gesellschaft 
mit der Vertretung beauftragt:

GEMA
Gesellschaft für musikalische Aufführungs-
und mechanische Vervielfältigungsrechte
Bayreuther Str. 37  ·  10787 Berlin

	 Dr. Harald Heker	 Lorenzo Colombini	 Georg Oeller

		  Der Vorstand der GEMA
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3.7  KAPITALFLUSSRECHNUNG

3.8  TÄTIGKEITSBERICHT (LAGEBERICHT)

3.8.1  ALLGEMEINE RAHMENBEDINGUNGEN UND GESCHÄFT

3.8.1.1  WIRTSCHAFTLICHES UMFELD

Laut dem Jahreswirtschaftsbericht, welcher im Januar 2020 ver-
öffentlicht wurde, rechnet die Bundesregierung für 2020 mit ei-
ner Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 % (Vorjahr 0,6 %)  
für die deutsche Wirtschaft.

Aufgrund der aktuellen Lage hat das Institut für Wirtschaftsfor-
schung (IFO) am 20.03.2020 eine Abschätzung möglicher kon-
junktureller Folgen der Coronavirus-Pandemie veröffentlicht. 
Hierin wird eine Rezession für den Euroraum prognostiziert. 

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich auch im Jahr 2019 
positiv entwickelt. Im Jahresdurchschnitt waren rund 45,3 Mio. 
Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig (Vorjahr 
44,8 Mio.). Die Arbeitslosenquote lag bei 5,0 % (Vorjahr 5,2 %). 
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die 
Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, rechnet 
in ihrer Vorausschau für 2020 aktuell aufgrund der Corona-Krise 
mit einem Rückgang der Erwerbstätigen sowie mit einem An-
stieg der Kurzarbeit.

Die Inflationsrate lag in 2019 im Durchschnitt bei 1,4 % (Vorjahr 
1,9 %) und lag somit unter der Zielmarke der EZB (Europäische 
Zentralbank).

Die ZPÜ ist von den aufgeführten gesamtwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen in gewissem Maße abhängig.

Die Erholung der Kreditentwicklung im Euroraum geht weiter. Die 
EZB (Europäische Zentralbank) verfolgt weiterhin eine expansive 
Geldpolitik. Der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte liegt 
seit März 2016 bei 0,0 %. Der Einlagenzins liegt in 2019 mit -0,50 % 
weiterhin im negativen Bereich (Vorjahr -0,40 %). Da der Bestand 
an liquiden Mitteln bei der ZPÜ hoch ist, besteht hierbei eine ge-
wisse Abhängigkeit der künftigen Entwicklung des Negativzins-
satzes.

3.8.1.2  ENTWICKLUNG IN DER GERÄTEINDUSTRIE 

In 2019 waren die nachfolgenden, wesentlichen Trends zu be-
obachten, welche die Marktnachfrage sowie die Anforderungen 
der ZPÜ beeinflussen können.

Der ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindust-
rie e.V.) gibt an, dass in 2019 ein branchenweites Umsatzminus 
von -1,5 % gegenüber dem Vorjahr zu beobachten war. Dies ent-
spricht einem Gesamtumsatz von 190,5 Milliarden Euro (Vorjahr 
193,5 Milliarden Euro). Produkte, die für die ZPÜ relevant sind, 
machen nur einen Bruchteil der deutschen Elektroindustrie aus. 
Diese sind in den Gebrauchsgütern enthalten, welche ca. 9 % 
des Produktportfolios der Elektroindustrie ausmachen. 

Kapitalflussrechnung (in TEUR)	 2019	 2018

1.	 + / -	 Jahresergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)	 303.937	 330.812

2.	 + / -	 Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen	 4.986	 -9.148

3.	 -	 Zunahme/Abnahme der Verteilungsrückstellungen	 -201.207	 -229.045

4.	 + / -	 Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie  
		  anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	 28.202	 -4.090

5.	 + / -	 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer  
		  Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	 -50.965	 7.726

6.	 =	 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 	 84.953	 96.255

7.	 + / -	 Finanzanlagevermögen	 0	 3

8.	 =	 Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	 0	 3

9.	 + / -	 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Zf. 6, 8)	 84.953	 96.258

10.	 + 	  Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	 304.763	 208.505

11.	 =	 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	 389.716	 304.763
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Laut dem Home Electronics Markt Index (HEMIX) lassen die Ver-
käufe von vergütungsrelevanten Geräten generell nach. So ist 
der Absatz von Set Top Boxen im Vergleich zum Vorjahr um -25 % 
gesunken (Vorjahr -37,1 %). Die Verkaufszahlen von Speicherme-
dien wie Rohlingen -10 % (Vorjahr -14,0 %), Memory Cards -4,6 % 
(Vorjahr -8,6 %) und Festplatten -8,0 % (Vorjahr -8,2 %) sind eben-
falls rückläufig. Auch die Produkte Tablets -0,3 % (Vorjahr -0,8 %) 
und Mobiltelefone und Smartphones -4,8 % (Vorjahr -0,12 %) 
sind nach wie vor von sinkenden Absatzzahlen betroffen. Ledig-
lich bei USB Sticks 9,1 % (Vorjahr -4,7 %) und PCs 1,31 % (Vorjahr 
-5,9 %) zeigt sich in diesem Jahr ein Anstieg der Absatzzahlen. 
Für die in diesem Jahr erstmals abzurechnenden Produkte der 
Kategorie Smartwatches wurde ein Marktzuwachs von 36,5 % 
gemessen.

3.8.2  ERTRAGS-, VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

3.8.2.1 GESCHÄFTSVERLAUF DER ZPÜ

Die folgende Erläuterung gibt einen Überblick über den Verlauf 
des abgelaufenen Geschäftsjahres. Gesamterträge sowie Ge-
samtaufwendungen stellen die für die interne Steuerung be-
deutsamen finanziellen Leistungsindikatoren dar.

Das Geschäftsjahr 2019 ist für die ZPÜ insgesamt erfolgreich 
verlaufen. Die Gesamterträge aus Vergütungsansprüchen lagen 
mit TEUR 307.160 unter dem Vorjahr mit TEUR 332.517 und deut-
lich über Planniveau (TEUR 194.000). Bei der Planung wurden für 
alle Produkte Erträge ohne Sondereffekte aus Gesamtvertrags-
abschlüssen angenommen. Durch die im Jahr 2019 geschlosse-
nen Gesamtverträge für Produkte der Unterhaltungselektronik, 

Smartwatches sowie für Speicherkarten und USB-Sticks lagen 
die Gesamterträge über den geplanten Werten.

Die Gesamtaufwendungen lagen mit TEUR 7.810 über dem Vor-
jahrswert von TEUR 7.272 und deutlich unter den Planwerten 
(TEUR 8.461). Grund für die Abweichung gegenüber dem Vor-
jahr ist im Wesentlichen der Anstieg der operativen Dienstleis-
tungen aufgrund der Neukonzeption der bestehenden IT-Infra-
struktur der ZPÜ.

3.8.2.2 MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Die ZPÜ verfügt über kein eigenes Personal. Alle operativen 
Dienstleistungen werden von der GEMA oder einem ihrer Toch-
terunternehmen erbracht.

3.8.2.3 ANGABEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG

Der Finanzmittelbestand hat sich im Geschäftsjahr gegenüber 
dem Vorjahr um TEUR 84.953 auf TEUR 389.716 erhöht. Die we-
sentlichen Veränderungen ergaben sich aus dem Rückgang 
des Cash Flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit um TEUR 
11.302. Dieser Rückgang ergibt sich im Wesentlichen aus den 
Verbindlichkeiten gegenüber Steuerbehörden aufgrund der An-
passung des Umsatzsteuersatzes. Für die Details verweisen wir 
auf die beigefügte Kapitalflussrechnung.

3.8.2.4  ERTRAGSLAGE

Die Erträge aus Vergütungsansprüchen aufgeteilt nach den Pro-
duktgruppen ergeben sich wie folgt:

Aufgliederung nach Produkten	 2019	 2018 
	 TEUR	 TEUR

Mobiltelefone	 92.755	 116.311

Unterhaltungselektronik	 101.327	 8.082 

PCs und Brenner	 51.810	 76.476

Festplatten	 19.950	 75.850

Tablets	 22.686	 29.806

Smartwatches	 3.336	 0

USB-Sticks, Speicherkarten	 9.483	 14.225

Audio-, Video-, Speichermedien, Rohlinge	 5.813	 11.767

 	 307.160	 332.517
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Die Erträge aus den gesetzlichen Vergütungsansprüchen haben im 
Berichtsjahr 2019 TEUR 307.160 betragen. Der Rückgang der Erträ-
ge in dem Bereich der Mobiltelefone konnte durch die Erträge kom-
pensiert werden, die sich durch die Auflösung der Alterswertberich-
tigung ergeben haben. Die starken negativen Abweichungen zum 
Vorjahr lassen sich auf der einen Seite durch die Sondereffekte der 
im Vorjahr geschlossenen Gesamtverträge für Brenner, Festplat-
ten sowie Rohlinge erklären. Auf der anderen Seite lassen sich die 
starken positiven Abweichungen durch die Sondereffekte aus den 
dieses Jahr geschlossenen Gesamtverträgen der Unterhaltungs-
elektronik begründen. Für USB-Sticks und Speicherkarten wurde 
im Berichtsjahr ebenfalls ein neuer Gesamtvertrag abgeschlossen. 
Bei den Sondereffekten handelt es sich um hohe Sondereffekte im 
mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen (2019: TEUR 4.582; 2018: 
TEUR 841) sind im Berichtsjahr Sondereffekte aus der Ausgleichs-
zahlung für den Anteil Drehbuchautoren (TEUR 3.201) enthalten. 
Der Rückgang der Zinserträge (2019: TEUR 5; 2018: TEUR 4.726) re-
sultiert im Wesentlichen aus im Vorjahr erhaltenen Verzugszinsen 
(TEUR 4.725) im Rahmen diverser Vergleiche.

Zusammenfassend kann für das Jahr 2019 festgehalten werden, 
dass die ZPÜ die positive Entwicklung fortgesetzt hat.

Die Gesamtaufwendungen der ZPÜ setzen sich im Geschäftsjahr 
wie folgt zusammen:

	 2019	 2018 
	 TEUR	 TEUR

Aufwendungen für bezogene Leistungen		

IT-Leistungen	 33	 35

Operative Dienstleistungen	 3.094	 2.641

	 3.127	  2.676

Sonstige betriebliche Aufwendungen		

Anwalts- und Gerichtskosten	 3.409	 3.206

Beratungs- und Gutachterhonorare	 530	 605

Kontrollkosten	 187	 136

Zeitarbeit	 147	 83

Empirische Studien	 118	 365

Abschluss- und Prüfungsgebühren	 60	 54

Kursverluste	 41	 11

Kosten des Geldverkehrs	 38	 88

Sonstige	 153	 47

	 4.683	 4.596

	 7.810	 7.272
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Die Gesamtaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 
TEUR 538 gestiegen. Dies ist größtenteils auf die gestiegenen 
Aufwendungen in Zusammenhang mit den bezogenen Leistun-
gen zurückzuführen (TEUR 451). Diese werden hauptsächlich 
durch die gestiegenen EDV-Kosten aufgrund der Neuausrich-
tung der IT-Infrastruktur verursacht. Die Anwalts- und Gerichts-
kosten sind nach dem Abschluss von drei weiteren Gesamtver-
trägen und den in diesem Zusammenhang eröffneten Verfah-
ren nochmals deutlich um TEUR 203 angestiegen. Im Gegensatz 
dazu konnten bei den Beratungs- und Gutachterhonoraren 
deutliche Einsparungen vorgenommen werden (TEUR - 75). Glei-
ches gilt für Kosten in Zusammenhang mit empirischen Studi-
en, die in diesem Jahr stark kleiner ausgefallen sind (TEUR - 247). 

3.8.2.5  VERMÖGENSLAGE

Das Vermögen der Gesellschaft besteht hauptsächlich aus Um-
laufvermögen in Höhe von TEUR 742.222 (Vorjahr TEUR 685.210), 
davon entfallen auf liquide Mittel TEUR 389.716 (Vorjahr TEUR 
304.763) und auf Forderungen gegen Hersteller und Importeure 
TEUR 289.001 (Vorjahr TEUR 322.802). Ursache für den hohen Li-
quiditätsbestand sowohl zum Stichtag als auch zum Vorjahres-
stichtag ist der Tatsache geschuldet, dass bei der Gesellschaft 
lediglich Ausschüttungen an die Gesellschafter getätigt wer-
den, für welche ein tatsächlicher Zahlungseingang zu verzeich-
nen ist.

Gesellschaftszweck der ZPÜ ist die Administration der gesetz-
lichen Vergütungsansprüche nach § 54 UrhG, ihre Kunden sind 
Hersteller und Importeure. Die Forderungen gegen Herstel-
ler und Importeure in Höhe von TEUR 289.001 (Vorjahr TEUR 
322.802) ergeben sich aus gerätespezifischen Tarifen multipli-
ziert mit den gemeldeten oder geschätzten Stückzahlen. 

Die übrigen Rückstellungen entfallen im Wesentlichen auf-
grund von Rückzahlungsansprüchen aufgrund des IDC (Inter-
national Data Corp.) Ausgleich (TEUR 9.806, Vorjahr TEUR 5.777) 
und Rückstellungen für Anwalts- und Gerichtskosten (TEUR 
9.411, Vorjahr TEUR 8.256). Der Anstieg der IDC Rückstellungen 
im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der 
sachgerechteren Differenzierung zwischen privat und geschäft-
lich genutzten Geräten bereits bei der Abrechnung.

Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 
50.965 auf TEUR 11.887 gesunken. Der Rückgang betrifft im We-
sentlichen die Steuerverbindlichkeiten (TEUR 49.336).

Die gesetzlichen Vertreter beurteilen die wirtschaftliche Lage 
sowohl zum Ende des Berichtszeitraums als auch zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Lageberichts weiterhin positiv. Dies 
gilt auch für die Finanz- und Vermögenslage. Die Liquidität ist 
nach wie vor auf einem guten Niveau.

3.8.2.6  FINANZLAGE

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geprägt durch die Zuwei-
sung in die Rückstellungen für die Verteilung in Höhe von TEUR 
303.937 (Vorjahr TEUR 330.812). Die Liquiditätsströme resultie-
ren vor allem aus den Lizenzeinnahmen, den Aufwendungen so-
wie Ausschüttungen an Gesellschafter. Kurzfristiger Liquiditäts-
bedarf kann aufgrund des hohen Bestands an liquiden Mitteln 
aus eigenen Mitteln bedient werden.

3.8.3  CHANCEN UND RISIKOBERICHT

Die ZPÜ ist eingebunden in das Risikomanagement der Ge-
schäftsführerin GEMA. Die wesentlichen Risiken werden jähr-
lich ermittelt und in einem Risikobericht zusammengefasst. Es 
liegen im Geschäftsjahr keine bestandsgefährdenden Risiken 
vor.

Die wesentlichen Chancen und Risiken zum Bilanzstichtag, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der ZPÜ haben können, sind im folgenden Risikobe-
richt dargestellt. 

Risiken werden anhand ihrer Bedeutung für die Ertrags-, Finanz- 
und Vermögenslage der ZPÜ in die Kriterien groß, mittel oder 
klein eingestuft. Die Betrachtung und Darstellung der Auswir-
kungen von Risiken erfolgt unter Berücksichtigung von Maß-
nahmen zur Risikoreduzierung (Nettobetrachtung).  Die Risi-
kohöhe bildet die Basis für die Festlegung der Bedeutung der 
Risiken für die ZPÜ.

Das Risikoprofil hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verrin-
gert. 

3.8.3.1  FINANZEN

Ein mittleres Risiko im Finanzbereich ergibt sich für die ZPÜ aus 
einem möglichen Ausfall von Wertpapieremittenten. Durch die 
Vorgaben von Anlageformen in der Anlagenrichtlinie und dem 
Einsatz von Vermögensverwaltern, hält die ZPÜ das Risiko so ge-
ring wie möglich. Die Chance liegt insbesondere in einem An-
stieg des Zinsniveaus, damit zukünftige Zinserträge verzeichnet 
werden können.

Des Weiteren besteht für die ZPÜ ein mittleres Risiko, falls Kun-
den ihren finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nicht mehr 
nachkommen können. Zur Steuerung offener Forderungen hat 
die ZPÜ neben einem Mahnwesen auch eine laufende Anwalts-
übergabe eingerichtet sowie Ratenzahlungsvereinbarungen ge-
schlossen. Zusätzlich werden Sicherheitsleistungen von Lizenz-
nehmern geleistet. Zudem wird dem Risiko in Form von Wertbe-
richtigungen Rechnung getragen.
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Durch den möglichen Ausstieg anderer Staaten aus der EU so-
wie der Währungsunion besteht für die ZPÜ ein mittleres Risiko 
durch steigende Inflationen, Schuldenkrisen und des Verlustes 
der Binnenmarktvorteile Verluste bei Vermögenswerten zu re-
alisieren.

Durch das Coronavirus besteht das Risiko, dass die Umsatzerlö-
se und das Ergebnis sinken. Vor dem Hintergrund der möglichen 
Lieferengpässe von Produkten sowie dem Rückgang der deut-
schen Konsumwirtschaft wäre somit eine geringere Anzahl von 
Produkten zu lizensieren. 

3.8.3.2  GESCHÄFTSPROZESSE

Die ZPÜ hat einen Teil ihrer operativen Geschäftsprozesse auf 
die GEMA ausgelagert. Durch das regelmäßige von der unab-
hängigen Revision geprüfte interne Kontrollsystem (IKS) ver-
folgt die GEMA und diesbezüglich auch die ZPÜ das Ziel, die je-
weiligen Geschäftsprozesse zu optimieren und zu kontrollieren.

Durch Einsatz moderner Hard- und Software-Technologien soll 
die Verfügbarkeit der Daten und der Schutz vor unerlaubtem 
Zugriff sichergestellt werden. Regelmäßige Datensicherungen 
verringern das Risiko eines wesentlichen Datenverlustes. Es 
wird eine Informationssicherheitsstrategie entwickelt, um das 
mittlere Risiko zu reduzieren. 

3.8.3.3 BRANCHE

Die ZPÜ ist abhängig von der Branchenentwicklung in der Ge-
räteindustrie. Ein großes Risiko, das die ZPÜ dabei trägt, ist das 
Wegfallen von einem der Gesamtverträge der unterschiedli-
chen Produktgruppen.  Durch Preisanpassungsklauseln in den 
Gesamtverträgen wird dieses Risiko minimiert.

Chancen und ein großes Risiko könnte sich für die ZPÜ durch 
eine Veränderung des Konsumverhaltens sowie eine Änderung 
der Technologie, für die keine Vergütungsvereinbarungen beste-
hen, ergeben.

Ein mittleres Risiko ergibt sich für die ZPÜ aus dem Entzug be-
stehender Repertoire. Durch das Ausscheiden von Gesellschaf-
tern und deren Repertoire können Ertragseinbußen entstehen. 

3.8.3.4 RECHT

Das rechtliche Umfeld stellt sowohl ein mittleres Risiko als 
auch eine potenzielle Chance dar. Dies ist abhängig von den 

Rechtsänderungen durch den Gesetzgeber sowie den getroffe-
nen Schiedsstellenentscheidungen und Gerichtsurteilen.

Maßgeblichen Einfluss auf die Einnahmensituation der Gesell-
schaft hat der Fortbestand der mit den Verbänden der Impor-
teure und Hersteller abgeschlossenen Gesamtverträge. 

Die Frage, ob die auf Grundlage von Gesamtverträgen von den 
Verwertungsgesellschaften veröffentlichten Tarife, respektive 
die darin enthaltenen tariflichen Vergütungssätze für die ver-
schiedenen Produkte auch für solche Unternehmen als ange-
messen gelten, die dem jeweiligen Gesamtvertrag nicht beige-
treten sind, ist Gegenstand verschiedener Verfahren vor dem 
Oberlandesgericht (OLG) München und der diesem – im Verfah-
renszug vorgelagerten – Schiedsstelle nach dem Verwertungs-
gesellschaftengesetz (Schiedsstelle). 

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist die Angemessen-
heit von gesamtvertraglich festgesetzten Vergütungssätzen 
nicht ohne Weiteres zu vermuten. So eine solche Indizwirkung 
besteht, wird diese von der Schiedsstelle jedenfalls so lange als 
widerlegt angesehen, bis dargelegt ist, dass die gesetzlichen Kri-
terien zur Bestimmung der Vergütungshöhe gemäß § 54a UrhG 
im Rahmen der Gesamtvertragsverhandlungen beachtet wur-
den. So dies nicht zu belegen ist, wendet die Schiedsstelle ein 
selbst entwickeltes Berechnungsmodell zur Vergütungsfindung 
an. Dieses Berechnungsmodell führt je nach Produkt teils zu 
deutlich niedrigeren Vergütungen, als sie von den Verwertungs-
gesellschaften im Rahmen ihrer auf Gesamtverträgen beruhen-
den Tarifen festgesetzt wurden.

Würde sich die Spruchpraxis der Schiedsstelle durchsetzen und 
lägen damit die Vergütungen für Unternehmen, die den Ge-
samtverträgen nicht beigetreten sind unter den gesamtvertrag-
lich vereinbarten Vergütungen, hätte dies eine Kündigung der 
betreffenden Gesamtverträge durch die Verbände bzw. Unter-
nehmen und eine massive Reduzierung des Vergütungsvolu-
mens zur Folge.

Aus der Rechtsprechung, insbesondere auch aus der obergericht-
lichen Rechtsprechung des OLG München lässt sich jedoch eine 
klare Tendenz hin zur Bejahung der Indizwirkung von gesamt-
vertraglichen Vergütungen entnehmen. Demnach soll gemäß 
den gesetzgeberischen Vorgaben die angemessene Vergütung 
vorrangig in Abstimmung zwischen den jeweils branchen- und 
sachkundigen Verwertungsgesellschaften und Nutzervereini-
gungen gewonnen werden, so dass keine Veranlassung bestehe, 
den gesamtvertraglichen Vergütungen jeglichen Indizcharakter 
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dahingehend abzusprechen. Die Darlegungs- und Beweislast 
für die Unangemessenheit des Tarifs trägt nach dieser Spruch-
praxis des OLG der Vergütungsschuldner.

Inwieweit diese Rechtsprechung des OLG München für alle 
vergütungsrelevanten Produkte und Zeiträume, insbesonde-
re auch auf Sachverhalte, in denen die Schiedsstelle niedrige-
re Vergütungssätze festgesetzt hat, Anwendung findet, bleibt 
abzuwarten, genau wie eine Überprüfung durch den Bundes-
gerichtshof.

3.8.3.5 GESAMTBILD DER RISIKOLAGE

Die Einschätzung der gesamten Risikosituation ist das Ergebnis 
der konsolidierten Betrachtung aller wesentlichen Einzelrisiken. 
Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könn-
ten, sind uns derzeit nicht bekannt.

3.8.4  AUSBLICK AUF GESCHÄFTSJAHR 2020 – PROGNOSEBE-
RICHT

3.8.4.1  PROGNOSE FÜR DIE GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENT-
WICKLUNG

Für das Jahr 2020 erwartet die Bundesregierung eine Zunahme 
des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,1 %. 

Diese Prognose wurde vor der Corona-Krise getroffen. Die gro-
ße Koalition geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt 
2020 wegen der Corona Krise um 6,3 % im Vergleich zum Vor-
jahr schrumpfen wird.

3.8.4.2  PROGNOSE FÜR DIE GESCHÄFTSENTWICKLUNG DER ZPÜ

Nachdem in allen Bereichen der für die ZPÜ vergütungsrelevan-
ten Produkte Gesamtverträge vorliegen, erwartet die Gesell-
schaft gemäß dieser Planung für das Geschäftsjahr 2020 einen 
großen Rückgang in den Erträgen, da keine weiteren Sonderef-
fekte zu erwarten sind. Zusätzlich wird von einem leichten Rück-
gang der Absatzzahlen ausgegangen. Im Bereich der Aufwen-
dungen wird aufgrund der Livesetzung eines IT-Projektes mit 
einem leichten Anstieg gerechnet. Diese in 2019 erstellte Prog-
nose wurde vor Ausbruch des Coronavirus erstellt. 

Das Coronavirus Covid-19 wird sich negativ auf Ertragslage aus-
wirken. Es wird mit einem Rückgang der Erträge und des Jahres-
ergebnisses gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 gerechnet. Für 
den Fall einer lang anhaltenden Pandemie gehen wir für 2020 
von einem Umsatzrückgang in Höhe von 44 % aus. Sollte sich 
die Lage wider Erwarten schneller erholen, gehen wir dagegen 
von einem Umsatzrückgang in Höhe von 40 % aus.

Zusammenfassend bewertet die Geschäftsführung die zukünf-
tige Entwicklung der ZPÜ als positiv.

München, den 23.03.2020

	 Dr. Harald Heker	 Lorenzo Colombini	 Georg Oeller

		  Der Vorstand der GEMA
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3.9 BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-
SCHLUSSPRÜFERS

An die ZPÜ - Zentralstelle für private Überspielungsrechte GbR, 
München

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ZPÜ - Zentralstelle für priva-
te Überspielungsrechte GbR, München – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2019, der Gewinn- und Verlustrechnung 
und der Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
ZPÜ - Zentralstelle für private Überspielungsrechte GbR für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

•  �entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentli-
chen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzen-
den Bestimmungen des Gesetzes über die Wahrnehmung von 
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Ver-
wertungsgesellschaften (Verwertungsgesellschaftengesetz – 
VGG) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ih-
rer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2019 und

•  �vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

 Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften so-
wie den ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes über die 
Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutz-
rechten durch Verwertungsgesellschaften (Verwertungsge-
sellschaftengesetz – VGG) in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
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Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-
sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des  Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•  �identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

•  �gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•  �beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben.

•  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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München, den 30. April 2020

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

	 gez. Kaltenegger	 gez. Simonji-Elias

	 Wirtschaftsprüferin	 Wirtschaftsprüferin

•  �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den In-
halt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt.

•  �beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahres-
abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

•  �führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 

Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen. 
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4.  Informationen über verfügbare Mittel für  
Berechtigte

Bei den Berechtigten der ZPÜ handelt es sich entsprechend dem 
Geschäftszweck um ihre Gesellschafter.

Einnahmen der ZPÜ aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen 
nach § 54 UrhG werden nach Abzug der zur Deckung der Ver-
waltungskosten erforderlichen Beträge gemäß den Verteilungs-
plänen an die Gesellschafter verteilt. 
 
ÜBERSICHT VERFÜGBARE MITTEL FÜR DIE BETEILIGTEN GESELL-
SCHAFTER
Vergütungsansprüchen gemäß § 54 UrhG

	 TEUR

Gesamtsumme der Beträge im Geschäftsjahr 2019,  
die noch nicht den berechtigten Gesellschaften  
zugewiesen wurden	 303.937

Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2019 an die  
Berechtigten ausgeschütteten Beträge	 201.207

Gesamtsumme der den Berechtigten zugewiesenen, 
aber noch nicht an sie ausgeschütteten Beträge	 0

Gesamtsumme der den Berechtigten im  
Geschäftsjahr 2019 zugewiesenen Beträge	 201.207

 
Nicht verteilbare Beträge im Sinne des VGG lagen nicht vor. 

Als Zusammenschluss von Verwertungsgesellschaften verteilt 
die ZPÜ keine Beträge unmittelbar an von ihren Gesellschaftern 
oder von anderen Verwertungsgesellschaften vertretene Rechte- 
inhaber.

Die verteilungsfähigen Einnahmen der ZPÜ werden spätes-
tens neun Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs, in dem sie 
eingezogen wurden, gemäß den Regelungen des jeweils maß-
geblichen Verteilungsplans bzw. aufgrund eines Verteilungsbe-
schlusses an die Gesellschafter ausgezahlt, soweit der Vertei-
lung keine sachlichen Gründe entgegenstehen. 

Die ZPÜ nimmt von den Einnahmen keine Abzüge für soziale 
und kulturelle Leistungen vor.

5.  Kooperationen

Es gibt keine von der ZPÜ abhängigen Verwertungseinrichtun-
gen im Sinne von § 3 VGG.

Mit der VG Wort und der VG Bild-Kunst bestehen Inkassoverein-
barungen für Ansprüche gem. § 54 ff UrhG für stehenden Text 
und stehendes Bild. 
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6.  Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht

An die gesetzlichen Vertreter der ZPÜ - Zentralstelle für private 
Überspielungsrechte GbR, München,

gemäß § 58 Abs. 3 VGG haben wir die in dem jährlichen Trans-
parenzbericht der ZPÜ - Zentralstelle für private Überspielungs-
rechte GbR enthaltenen Finanzinformationen nach Nummer 1 
Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie die Informatio-
nen nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG, 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019, einer prü-
ferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des jährlichen 
Transparenzberichts nach § 58 VGG liegt in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist 
es, eine Bescheinigung zu den in dem jährlichen Transparenzbe-
richt enthaltenen Finanzinformationen nach Nummer 1 Buch-
stabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie die Informationen 
nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG ab-
zugeben.

Wir haben die prüferische Durchsicht der in dem jährlichen 
Transparenzbericht enthaltenen Finanzinformationen nach 
Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie die 
Informationen nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 
Abs. 2 VGG unter entsprechender Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund- 
sätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen vorge-
nommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen 
und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer 
gewissen Sicherheit ausschließen können, dass die in dem jähr-
lichen Transparenzbericht enthaltenen Finanzinformationen 
nach Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG so-
wie die Informationen nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage 
zu § 58 Abs. 2 VGG in wesentlichen Belangen nicht in Überein-
stimmung mit den in der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG enthaltenen 
Vorgaben stehen. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in 
erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft 
und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die 
durch eine Prüfung erreichbare Sicherheit.

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns 
keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme 
veranlassen, dass die in dem jährlichen Transparenzbericht ent-
haltenen Finanzinformationen nach Nummer 1 Buchstabe g der 
Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie die Informationen nach Num-
mer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG nicht in Über-
einstimmung mit den Vorgaben der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG 
stehen. 

München, den 30. April 2020

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

	 gez. Kaltenegger	 gez. Simonji- Elias

	 Wirtschaftsprüferin	 Wirtschaftsprüferin


